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Regeste

Unfallversicherung (Kausalzusammenhang) | Unfallversicherung

Erwägungen

E. 1
Mit der Beschwerde kann eine Rechtsverletzung nach Art. 95 f. BGG gerügt werden. Das
Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Dennoch
prüft es - offensichtliche Fehler vorbehalten - nur die in seinem Verfahren beanstandeten
Rechtsmängel (Art. 42 Abs. 1 f. BGG; BGE 135 II 384 E. 2.2.1 S. 389). Im
Beschwerdeverfahren um die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der
Unfallversicherung ist das Bundesgericht nicht an die vorinstanzliche Feststellung des
rechtserheblichen Sachverhalts gebunden ( Art. 97 Abs. 2 und Art. 105 Abs. 3 BGG ).

E. 2
Das Bundesgericht stellte in dem die Beschwerdeführerin betreffenden Urteil 8C_729/2012
vom 4. April 2013 fest, im Zeitpunkt der kreisärztlichen Abschlussuntersuchung vom 16.
Juni 2010 bzw. der Leistungseinstellung per 31. August 2010 sei am rechten Fuss keine
relevante unfallbedingte, organisch objektiv ausgewiesene Schädigung mehr vorhanden
gewesen (E. 3.3). In E. 6 dieses Urteils führte das Bundesgericht weiter aus, die Vorinstanz
habe erwogen, die Fraktur vom 10. Oktober 2010 sei hier nicht zu beurteilen, nachdem
radiologisch erwiesen sei, dass die Frakturen vom 23. Oktober 2006 in achsengerechter
Stellung vollständig verheilt gewesen seien, sich keine Fehlstellung der Metatarsale habe
nachweisen lassen und sich das Fussgewölbe unauffällig gezeigt habe. Dies sei nicht zu
beanstanden. Denn es habe geprüft werden dürfen, ob die SUVA die Leistungen für den
Unfall vom 23. Oktober 2006 am 31. August 2010, mithin vor dem Ereignis vom 10.
Oktober 2010 habe einstellen dürfen. Bezüglich dieses Ereignisses sei auf die Beschwerde
somit nicht einzutreten.

E. 3
Streitgegenstand bildet im vorliegenden Verfahren die Frage, ob die für den Unfall vom 23.
Oktober 2006 leistungspflichtig gewesene SUVA auch Leistungen für die Folgen des
Ereignisses vom 10. Oktober 2010 zu erbringen hat.

E. 3.1
Die Vorinstanz erwog zusammengefasst, entgegen dem Bericht des Zentrums F.________
vom 13. September 2012 bestehe gestützt auf die medizinischen Akten kein Grund, auf die
mit Urteil 8C_729/2012 rechtskräftig festgestellte Einschätzung zurückzukommen und für
die Zeit nach dem 31. August 2010 und insbesondere für den 10. Oktober 2010 einen
Residualzustand nach CRPS aus dem Unfall vom 23. Oktober 2006 anzunehmen, der kausal



für das neuerliche CRPS hätte sein können.

E. 3.2
Die Beschwerdeführerin argumentiert im Wesentlichen, die rechtskräftige Feststellung, das
CRPS sei vollständig ausgeheilt gewesen, stehe der Beurteilung des Zentrums F.________
nicht entgegen, wonach vor dem 11. (recte: 10.) Oktober 2010 ein CRPS-Residualzustand
vorgelegen habe, der dann wieder reaktiviert worden sei. Denn beim Rückfall handle es
sich gerade um das Wiederaufflackern einer vermeintlich geheilten Krankheit, die zuvor
nicht mehr zu Leistungen berechtigt habe. Am 10. Oktober 2010 habe gar kein neues
Unfallereignis vorgelegen. Sie habe einfach bei erstmaliger Vollbelastung eine
undislozierte Fraktur Phalanx proximalis Dig. II Fuss rechts hinnehmen müssen. Dies
spreche für die Bejahung der Rückfallkausalität aus dem versicherten Unfall vom 23.
Oktober 2006, und zwar sowohl bezüglich des Bruchs als auch des Residualzustandes nach
CRPS.

E. 4
Entgegen den Erwägungen der Vorinstanz ist primär zu entscheiden, ob eine
Leistungspflicht der SUVA - als zuständige Unfallversicherung für den Unfall vom 23.
Oktober 2006 - für die Folgen des Ereignisses vom 10. Oktober 2010 überhaupt in Frage
kommt.

E. 4.1
Unbestritten ist, dass die Beschwerdeführerin im Zeitpunkt des Ereignisses vom 10.
Oktober 2010 nicht mehr obligatorisch unfallversichert war. Aufgrund des Notfallberichts
des Spitals D.________ vom 11. Oktober 2010 erlitt sie eine undislozierte Fraktur Phalanx
proximalis Dig. II Fuss rechts, als sie nach 4 Jahren erstmals den rechten Fuss wieder frei
ohne Gehen an Stöcken belastete. Dieses Ereignis stellt zwar keinen Unfall dar, weil es
nicht zur schädigenden Einwirkung eines ungewöhnlichen äusseren Faktors auf den Körper
der Versicherten gekommen ist. Das Ereignis ist aber als eigene unfallähnliche
Körperschädigung zu qualifizieren, die einem Unfall gleichgestellt ist ( Art. 9 Abs. 2 lit. a
UVV ; BGE 139 V 327 E. 3.1 S. 328, 123 V 43 E. 2b S. 44 f.). Es ist zu prüfen, ob diese
nicht versicherte unfallähnliche Körperschädigung einen Rückfall oder eine Spätfolge des
versicherten Unfalls vom 23. Oktober 2006 darstellt und damit nach Art. 6 Abs. 1 UVG in
Verbindung mit Art. 11 UVV einen Anspruch auf Leistungen der SUVA begründen kann.

E. 4.2
Gemäss Rechtsprechung handelt es sich bei einem Rückfall um das Wiederaufflackern
einer vermeintlich geheilten Krankheit, sodass es zu ärztlicher Behandlung, möglicherweise
sogar zu (weiterer) Arbeitsunfähigkeit kommt; von Spätfolgen spricht man, wenn ein
scheinbar geheiltes Leiden im Verlaufe längerer Zeit organische oder psychische
Veränderungen bewirkt, die zu einem anders gearteten Krankheitsbild führen können.
Rückfälle und Spätfolgen schliessen somit begrifflich an ein bestehendes Unfallereignis an.
Entsprechend können sie eine Leistungspflicht des (damaligen) Unfallversicherers nur
auslösen, wenn zwischen den erneut geltend gemachten Beschwerden und der seinerzeit
beim versicherten Unfall erlittenen Gesundheitsschädigung ein natürlicher und adäquater
Kausalzusammenhang besteht ( BGE 118 V 296 f. E. 2c mit Hinweisen; RKUV 1994 Nr. U
206 S. 326 f. E. 2; Urteil 8C_934/2014 vom 8. Januar 2016 E. 3.2).

E. 4.3



Die Beschwerdeführerin erlitt am 10. Oktober 2010 eine undislozierte Fraktur Phalanx
proximalis Dig. II Fuss rechts. Deswegen wurde sie wiederum behandlungsbedürftig. Dabei
handelt es sich weder um ein Wiederaufflackern einer vermeintlich geheilten Krankheit
noch um ein scheinbar geheiltes Leiden, welches im Verlaufe längerer Zeit organische oder
psychische Veränderungen bewirkt, die zu einem anders gearteten Krankheitsbild führten
(E. 4.2). Gemäss Rechtsprechung können die Folgen eines neuen - nicht versicherten -
Ereignisses begrifflich nicht einen Rückfall oder eine Spätfolge zu einem versicherten
Unfall im Sinne von Art. 6 Abs. 1 UVG in Verbindung mit Art. 11 UVV und der dazu
ergangenen Rechtsprechung darstellen. Es kann somit dort nicht von unfallkausalen
Rückfällen oder Spätfolgen zum versicherten Unfall gesprochen werden, wo der Zustand
unfallbedingter Beeinträchtigung zu keinen Leistungen Anlass gab oder - wie hier der Fall -
mit den zugesprochenen Leistungen entschädigt ist, und erst das nicht versicherte Ereignis
eine neue Gesundheitsschädigung verursacht oder eine vorbestehende unfallkausale
Gesundheitsschädigung verschlimmert und für diesen neuen oder verschlimmerten
Gesundheitsschaden Versicherungsleistungen beansprucht werden (SVR 2003 UV 14 E.
4.2 [U 86/02]; Urteil 8C_934/2014 E. 3.3).

E. 4.4
Es gibt keine Anhaltspunkte für einen Rückfall oder Spätfolgen im Sinne von Art. 11 UVV
. Es bestehen einzig neue Gesundheitsschädigungen und Verschlimmerungen früherer
versicherter Unfallschädigungen durch das neue, nicht versicherte Ereignis vom 10.
Oktober 2010. Im Ergebnis ist daher der vorinstanzliche Entscheid in Abweisung der
Beschwerde zu schützen, ohne dass sich das Bundesgericht zu allen übrigen Vorbringen der
Beschwerdeführerin ausdrücklich äussern müsste (vgl. Urteil 8C_864/2015 vom 30. März
2016 E. 5.4).

E. 5
Die unterliegende Beschwerdeführerin trägt die Gerichtskosten ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Die
unentgeltliche Rechtspflege kann ihr wegen Aussichtslosigkeit der Beschwerde nicht
gewährt werden ( Art. 64 BGG ; BGE 138 III 217 E. 2.2.4 S. 218).
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